
Interpellation Nr. 159 (Januar 2018) 
betreffend Vergabe von Reinigungstätigkeiten 

18.5009.01 
 

Der Grosse Rat hat die Motion 17.5017 zur Wiedereingliederung des Reinigungspersonals in 
die kantonale Verwaltung am 15.3.2017 erstüberwiesen. Am 28.6.2017 wurde die Motion zur 
Ausarbeitung einer Vorlage dem Regierungsrat ein zweites Mal überwiesen. Angesichts 
dieser Tatsache habe ich mit grossem Befremden von mehreren Submissionen im 
Reinigungsbereich u.a. im Gesundheitsdepartement Kenntnis genommen. 

Ich bitte die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Gesundheitsdepartement: 

a. Welche Reinigungstätigkeiten wurden seit der Erstüberweisung am 15.3.2017 im 
Gesundheitsdepartement ausgeschrieben? 

b. Wie begründet das Gesundheitsdepartement die Ausschreibung im 
rechtsmedizinischen Dienst? Wurde die Motion Wyss (17.5017) bei der 
Ausschreibung mitberücksichtigt? Falls ja, mit welcher Begründung sollte beim 
rechtsmedizinischen Dienst eine Ausnahme gemacht werden? 

Falls nein, wie wird der Motion nun nachträglich Rechnung getragen, zumal der Auftrag 
bis am 31.12.2020 vergeben werden sollte? 

c. Wie gedenkt das Gesundheitsdepartement künftig mit der Ausschreibung von 
Reinigungstätigkeiten umzugehen? 

2. Präsidialdepartement: 

a. In der Museumsstrategie werden die Reinigungstätigkeiten im Zusammenhang mit 
Dritten genannt. Geht die lnterpellantin richtig in der Annahme, dass die 
Reinigungstätigkeiten bei den öffentlichen Museen nicht ausgelagert werden? 

Falls doch, wie ist das mit der Motion Wyss zu vereinbaren? 

3. Andere Departement- und Verwaltungseinheiten: 

a. Welche Departemente/Verwaltungseinheiten haben seit Sommer 2017 
Ausschreibungen für externe Reinigungstätigkeiten ausgeschrieben? 

b. Welche Ausschreibungen sind diesbezüglich 2018 noch geplant? 

c. Wie ist dies aus Sicht der Regierung mit der Motion Wyss vereinbar? 

Sarah Wyss 


